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 Veröffentlicht am 14.11.1962

Norm

ABGB §1330 Abs2 BII

Rechtssatz

Die Behauptung eines Jugenderziehers, bestimmte Zeitschriften seien "Minderwertig", da ihre Lektüre die Jugendlichen

verrohe und sie zu strafbaren Handlungen anrege, ist ein nicht überprüfbares Werturteil.
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